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Der Kurz-Prozess und die
österreichische Seele
Wir könnten den Prozessverlauf gegen Ex-Bundeskanzler

Sebastian Kurz in aller Ruhe beobachten. Kurz ist schließlich nicht
mehr in der Politik. Zudem hat bis zum Prozessende die

Unschuldsvermutung zu gelten. Voreilige Freisprüche aus dem
Volksmund sind auch unpassend. Der Richter hat das letzte Wort.

Doch erleben wir ein Sittengemälde der österreichischen Seele.

In einer Hinsicht ist es
nämlich egal, ob Se-

bastian Kurz freigesprochen
oder verurteilt wird. Seine
Anhänger würden jede
Schuld und Strafe als wei-
teren Beweis der Verfolgung
des armen Basti sehen. Die
linken Parteien, die links-
lastigen Staatsanwälte und
ein linkslinker Richter wä-
ren verantwortlich. Umge-
kehrt ist vorhersehbar, dass
für Kritiker von Kurz seine
rechtliche Unschuld bloß
ein willkommener Anlass
wäre, unverändert über ihn
als einen übel zwielichtigen
Typ in Grauzonen des
Rechts zu schimpfen.

Mit einem ordentlichen
Rechtsverständnis hat

beides wenig zu tun. Man
stelle sich ganz unabhängig
vom Prozess gegen den Ex-
Kanzler vor, dass nach je-
dem Gerichtsurteil der Re-
publik entweder Verschwö-
rungstheorien über dessen
Zustandekommen gewälzt
werden oder die Dauerrülp-
ser über den Angeklagten
zum guten Ton werden. Das
sollte nicht sein.

Nur ist die Sache dies-
mal zugegeben von de-

mokratiepolitischer Bedeu-
tung. Ganz grundsätzlich.
Es geht in einem Beispiel um
die Feststellung, ob Politi-
ker gerne lügen oder nicht.
Nicht strafbar sind nämlich
Erinnerungslücken, ge-
schönte Halbwahrheiten
oder ungewollte Falschaus-
sagen infolge eines Irrtums.

Sebastian Kurz müsste für
eine Verurteilung alle
Volksvertreter vulgo Abge-
ordneten im Ausschuss
schon mit voller Absicht
glatt angelogen haben.

Bei einem Schuld-
spruch wäre sozusagen

dokumentiert, dass ein
Spitzenpolitiker Lügen als
Mittel zum Zweck ansieht.
Wird Herr Kurz aber frei-
gesprochen, wäre auch das
verallgemeinernde Vorurteil
zu hinterfragen, dass Politi-
ker und Parteien uns so-
wieso im Eigeninteresse das
Blaue vom Himmel vor-
schwindeln. Wobei übrigens
Politiker im Wahlkampf
lügen dürfen. Das ist un-
moralisch, steht jedoch im
Regelfall nicht unter Strafe.
Sogar vor Gericht darf man
als Angeklagter lügen, um
sich nicht selbst zu belasten.

Nur in einem Untersu-
chungsausschuss des

Nationalrats – also in einem

extrem wichtigen Kontroll-
instrument des Parlaments
gegenüber Regierungspoli-
tikern – besteht Wahrheits-
pflicht. Der Vorwurf der
Korruptionsstaatsanwalt-
schaft lautet, Kurz habe lü-
genhaft ausgesagt, um sein
eigenes Image in der Öf-
fentlichkeit nicht zu gefähr-
den. Er war ja für eine
runderneuerte ÖVP mit
ebenso neuem Politikstil
angetreten, in der Posten-
schacher der Vergangenheit
angehören solle. Also hätte
jedwedes Eingeständnis,
Thomas Schmid als Chef
der Beteiligungsgesellschaft
den höchsten Wirtschaftsjob
im Staat verschafft zu ha-
ben, Kurz massiv geschadet.

Nun gibt es drei Mög-
lichkeiten. Entweder

der Richter glaubt Kurz und
spricht ihn frei. Oder er
glaubt Schmid und verurteilt
Kurz als Lügner. Und die
dritte Variante? An sich gibt
es noch einen weiteren
Ausweg für Sebastian Kurz.
Dieser wäre freilich extrem
heikel. Kurz könnte sich
darauf berufen, dass er im
Untersuchungsausschuss
nur aufgrund eines Aussa-
genotstandes nicht die
Wahrheit gesagt habe. Also
sozusagen eine Falschaus-
sage aus zwingenden Grün-
den.

Was damit gemeint ist?
Rechtlich ist es – ver-

einfacht erklärt – so, dass
jemand etwas Falsches sa-
gen darf, wenn eine richtige

Aussage für ihn strafrecht-
liche Folgen nach sich zie-
hen könnte. Klarerweise
würde das jedoch zur sehr
unangenehmen Folgefrage
an den einstigen Kanzler
Sebastian Kurz führen, was
genau er meint, vom Straf-
recht befürchten zu müssen.

Die Stammtischfrage
scheint aber zu sein, ob

Sebastian Kurz bei einem
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Freispruch in die Politik zu-
rückkehrt. Obwohl man seine
Verneinung für bare Münze
nehmen könnte. Solange
nicht das Gegenteil bewiesen
ist. Warum verschwenden
Kurznostalgiker und Kurz-
gegner ihre Energie mit Ra-
tespielen über ein „Basti-
Comeback“? Die Antwort
liegt auf der Hand: Weil
Menschen Gerüchte und
Medien billige Schlagzeilen

lieben. Insbesondere wenn
man bei einem 37-Jährigen
noch jahrzehntelang rum-
spekulieren kann.

Apropos Spekulation
. . . Wie der Prozess

ausgeht? Das wissen wir
nicht. Hochschätzungen
über den Ausgang eines
Gerichtsprozesses sind un-
seriös. Allein der Richter
entscheidet. Auch wird das

rerseits ist vollkommen
unklar, ob es zu weiteren
Anklagen gegen Kurz im
Zusammenhang mit den
mutmaßlich rechtswidri-
gen Umfragen des Finanz-
ministeriums im Parteiin-
teresse der ÖVP und der
Kanzlerschaft von Kurz
kommt. Österreichs Seele
wird sich also noch länger
mit Sebastian Kurz be-
schäftigen.

Urteil im laufenden Prozess
mit ziemlicher Wahrschein-
lichkeit nicht das Ende der
Geschichte sein. Warum
das?

Einerseits kann der
Angeklagte Kurz im

Fall einer Verurteilung da-
gegen berufen. Genauso
steht nach einem Freispruch
den Staatsanwälten das
Berufungsrecht zu. Ande-

Bis zum Urteil gilt die
Unschuldsvermutung – auch
für Politiker wie Ex-Kanzler
Sebastian Kurz, der seit
Mittwoch vor Gericht steht.

9
10

Fo
to

:E
PA

/C
H

RI
ST

IA
N

BR
U

N
A

Gekennzeichneter Download (ID=Mw8wn4J59DOhr-Ox-glesUzTwEOmkeqo_M3HpmSiiyqpwcJFsYSqjfUdUs366hr0)


